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Rechtssatz

Der Nachbar kann Verfahrensmängel nur insoweit geltend machen, als er dadurch in der Verfolgung seiner subjektiv-

öBentlichen Rechte beeinträchtigt wird, weil die prozessualen Rechte des Nachbarn nicht weiter gehen als seine

materiellen Rechte (Hinweis auf das hg. Erkenntnis vom 31. Jänner 1995, 92/05/0230).
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